
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/12/5 Bkd49/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1977

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Das in einer Rechtsmittelschrift enthaltene unrichtige Vorbringen, daß gegen einen Rechtsanwalt ein Strafverfahren im

"Stadium der Voruntersuchung anhängig sei, bildet eine schwerwiegende Berufsp7ichtenverletzung und eine

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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